Направление подготовки 
«Юриспруденция»
Задания для самостоятельной работы студентов 

по дисциплине 
«Немецкий язык в сфере юриспруденции» 
Контрольная работа предоставлена в двух вариантах. Вариант выбирается по начальным буквам фамилии студента:

1 вариант – начальная буква фамилии от «А» до «О»;

2 вариант – начальная буква фамилии от «П» до «Я».

Тема реферата выбирается студентом самостоятельно из приведенного перечня тем рефератов (если предусмотрено вариантом контрольной работы).
Если по дисциплине учебным планом предусмотрена курсовая работа, то студент дополнительно выполняет курсовую работу по самостоятельно выбранной теме из приведенного перечня тем курсовых работ.

Дополнительные требования по выполнению и оформлению работ в «Методических указаниях для организации самостоятельной работы»

Для всех вариантов
Контрольная работа (1 вариант)

Теоретическая часть (вопросы по дисциплине)

Setzen Sie die folgenden Wörter in die Lücken im Text:

AGB  andere  anderes  anderes  Angabe  angeben  befürchten  das  des  Die  ein  einen  Fortführung  gegen  Geschäftsbedingungen  habe  ihren  kündigen  kündigen  Kündigung  Kündigungsgründen  mit  nach  nur  Privatbanken  schließlich  Sechs-Wochen-Frist  tragen  unmöglich  war  Wechsel  werden  zu  öffentlich-rechtliche  berechtigten  
Eine Privatbank kündigte den Girovertrag ______ einem Unternehmen. Laut ihrer allgemeinen __________________________________________ (AGB) war die Einhaltung einer ____________________________________, nicht aber die Angabe von _____________________________________, nötig. Das Unternehmen hielt die ____________________ für unwirksam: Die Bank könne ______ bei Vorliegen eines ernstlichen Anlasses __________________, den sie im Kündigungsschreiben hätte ______________ müssen. Es ging daher gerichtlich __________ die Kündigung der Privatbank vor. ________________________ sei ein erheblicher Imageschaden zu ______________________ , wenn es die Bankverbindung wechsle. ______ Kunden würden glauben, das Unternehmen ________ finanzielle Probleme. Vertragsverhältnis wirksam beendet ________ Ansicht des Oberlandesgerichts (OLG) Bremen ______ die Kündigung wirksam. Zwar müssen ____________________________________________ Kreditinstitute wie die Sparkasse laut __________ AGB bei einer Kündigung den ______________________________ Belangen des Kunden angemessen Rechnung ______________ . Das gilt aber nicht für ________________________, deren Vertragsfreiheit sonst unzulässig eingeschränkt ____________ würde. Im Übrigen setzten die ______ der Privatbank vorliegend nicht die ____________ des Kündigungsgrundes voraus. Ferner ist ______ Imageschaden durch die Kündigung nicht ____ befürchten. Schließlich kennt der Kunde ______ Unternehmens den Grund für den ______________ des Kreditinstituts nicht. Denn auch ______ Unternehmen selbst hätte den Vertrag __________________ können, weil z. B. ein ______________ Kreditinstitut bessere Konditionen angeboten hat. ______________ gilt nur dann, wenn eine ________________________ von Geschäften durch die Kündigung ____________________ gemacht wird, z. B. keine ____________ Bank will mit dem Unternehmen __________ Vertrag schließen.
Text 2

Lesen Sie die folgenden Textabschnitte und ihre Überschriften. 

	Was gehört zusammen? Bringen Sie sie dann in die richtige Reihenfolge.


	Das neue Vermögensanlagengesetz weitet den Anlegerschutz aus

	 1 

	Prospekthaftung - Verjährungsfristen verlängert

	 2 

	Verkaufsprospekt ist durch die BaFin zu überprüfen

	 3 

	Grauer Kapitalmarkt, neuer Anlegergesetz.

	 4 

	Vermögensinformationsblatt ist zu überreichen

	 5 


	
	    
	Den betroffenen Anlegern war oft nicht bewusst, worauf sie sich mit ihrer Anlage eingelassen haben. Der Gesetzgeber versucht daher mit dem am 1. Juni 2012 in Kraft getretenen Vermögensanlagengesetz Aufsichts- und Aufklärungspflichten auszuweiten. Gemäß des inoffiziell auch als Graumarktgesetz bezeichneten Regelwerks müssen Anbieter ihr Verkaufsprospekt nun von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) prüfen lassen. Nur wenn dieses widerspruchsfrei und aus sich selbst heraus verständlich ist, darf es verwendet werden. Ob der Inhalt richtig ist, ist jedoch nicht Teil der Prüfung. Das Gesetz gilt für alle ab dem 1. Juni 2012 eingegangenen Anlageverträge.

Da die Prospekte oft sehr umfangreich ausfallen, müssen Anbieter zukünftig auch eine im Gesetz als Vermögensinformationsblatt (VIB) bezeichnete Kurzzusammenfassung des Anlageprodukts erstellen. Das VIB darf nicht länger als drei DIN A4-Seiten sein. Die Vermögensanlage muss darin leicht verständlich und übersichtlich dargestellt sein. Eine Überprüfung wie beim Verkaufsprospekt besteht nicht. Allerdings ist es bei der BaFin zu hinterlegen.

Der graue Kapitalmarkt heißt so, weil er weniger reguliert ist. Das neue Vermögensanlagengesetz soll das ändern. Anbieter müssen auf die erhöhten Risiken ihrer Produkte nun deutlicher hinweisen. Von Christian Günther, Juristische Redaktion anwalt.de

Was Schadensersatzforderungen wegen Prospektfehlern betrifft, so bringt das Vermögensanlagengesetz auch dort Neuerungen. Die Verjährungsfristen wurden erheblich verlängert. Ansprüche sind nun nicht bereits nach sechs Monaten, sondern erst zwei Jahre nachdem die Anlage zum ersten Mal öffentlich angeboten wurde, ausgeschlossen. Im Übrigen verjähren Ansprüche nun erst innerhalb von drei Jahren nach Ende des Jahres in welchem der Anleger den Prospektfehler erkennt. Das gilt sowohl für das Prospekt wie für das VIB. Bei letzterem muss jedoch der Anleger beweisen, dass das VIB ursächlich für den Schaden war.

Immobilienfonds, Schiffsfonds, Filmfonds und Unternehmensbeteiligungen locken mit hohen Gewinnen. Zu erwerben sind sie in der Regel außerhalb des so genannten weißen Kapitalmarkts, der der staatlichen Finanzaufsicht und weiteren Regeln unterworfen ist. Die höheren Renditeversprechen gehen jedoch einher mit erhöhten Risiken. Das zeigen gerade Nachrichten über die vorzeitige Abwicklung großer offener Immobilienfonds sowie die Krise auf den Schiffsmärkten.




